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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.03.1972

Norm

AußStrG §16 BIII2a

AußStrG §16 BIII2c

AußStrG §73

AußStrG §78 B

Rechtssatz

Die Ansicht, daß es dann, wenn das Nachlaßvermögen im Sinn der über die Todfallsaufnahme vom Gericht zu

tre9enden Vorkehrungen zulässigerweise den Gläubigern an Zahlungs Statt überlassen wird, an einer Grundlage für

die Einleitung einer Verlassenschaftsabhandlung und Bestellung eines Kurators zur Verwaltung der Verlassenschaft im

Sinne der §§ 78, 128 AußStrG mangelt, ist nicht offenbar gesetzwidrig.
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